
Satzung 
des 

Ä9HUHLQV�GHU�)UHXQGH�GHV�2VNDU-von-Miller-*\PQDVLXPV³ 
 

$PWVJHULFKW�0�QFKHQ�95������ 
 
 

� l Name und Sitz 

(1) Der Verein fuhrt den Namen "Verein der 
Freunde des Oskar-von-Miller-Gymna-
siums". Er ist der Zusammenschluss von 
HKHPDOLJHQ� 6FK�OHUQ�� /HKUHrn und Freunden 
des Oskar-von-Miller-*\PQDVLXPV�� IU�KHU�
Altes Realgymnasium (ARG), sowie von 
Personen, die sich dem Gedanken der gym-
nasialen Allgemeinbildung verbunden 
wissen. 

(2) 'HU� 9HUHLQ� KDW� VHLQHQ� 6LW]� LQ�0�QFKHQ�� (U�
soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden. 

��� Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und mate-
rielle F�rderung von Bildung und Erziehung 
GXUFK�0LWWHOEHVFKDIIXQJ� I�U� GDV� 2VNDU-von-
Miller-*\PQDVLXP��IU�KHU�$OWHV�5HDOJ\PQD-
sium (ARG). 

(2) 'HU� 9HUHLQ� YHUIROJW� DXVVFKOLH�OLFK� XQG�
unmLWWHOEDU�JHPHLQQ�W]LJH�=ZHFNH� LP�6LQQH�
GHV� $EVFKQLWWV� �6WHXHUEHJ�QVWLJWH� =ZHFNH��
der Abgabenordnung. 

(3) Der Verein ist selbstlos t�tig, er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) 0LWWHO� GHV� 9HUHLQV� G�UIHQ� QXU� I�U� GLH�
satzungsJHPl�HQ�=ZHFNe verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung 
aus Mitteln des Vereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der K�rperschaft fremd sind, 
RGHU� GXUFK� XQYHUKlOWQLVPl�LJ� KRKH� 9HU-
J�WXQJHQ�EHJ�QVWLJW�ZHUGHQ� 

��� Mitgliedschaft und Aufnahme 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein wird durch Bei-
trittserkl�rung erworben. Sie ist schriftlich an 
den Verein der Freunde des Oskar-von-
Miller-Gymnasiums, 80803� 0�QFKHQ, Sieg-
friedstr. 22, zu erkl�ren. 

(2) Der Beitritt zum Verein steht allen Personen 
und K�rperschaften des privaten und �ffent-
lichen Rechts offen, die zur F�rderung der 
Vereinszwecke bereit sind �ber die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand Ein Auf-
nahmeanspruch besteht nicht 

(3) Der Verein erhebt einen j�hrlichen Mitglieds-
beitrag. Dieser soll DM 30,-- nicht unter-
VFKUHLWHQ�� )�U� 0LWJOLHGHU�� GLH� QRFK� LQ� $XV-
bildung stehen, betr�gt der Jahresbeitrag DM 
10,--. Der Mitgliedsbeitrag kann durch die 
Mitgliederversammlung neu festgesetzt wer-
den und ist bis zum 31 M�rz des laufenden 
Gesch�ftsjahres an den Verein zu entrichten. 
Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch 
VFKULIWOLFKH�$XVWULWWVHUNOlUXQJ�JHJHQ�EHU�GHP� 
 

Verein der Freunde des Oskar-von-Miller-
Gymnasiums, 80803� 0�QFKHQ, Siegfriedstr. 
22, mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Ende des jeweiligen Kalenderjahres, oder 
durch Ausschluss. �ber den Ausschluss eines 
0LWJOLHGV�DXV�ZLFKWLJHQ�*U�QGHQ�HQWVFKHLGHW�
die Mitgliederversammlung auf einstimmig 
beschlossenen Antrag des Vorstandes. 

��� Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

- der Vorstand����� der Satzung) 

- die Mitgliederversammlung����� der Satzung). 

�� Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 
einem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
6FKULIWI�KUHU�XQG�GHP�.DVVLHU� 

(2) Vorstand im Sinne des����� BGB sind nur der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter. 

(3) Jedes Vorstandsmitglied (Abs. 2) ist 
einzelvertretungsberechtigt. 

(4) Der Vorstand (Abs. l) wird durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von vier Jahren bestellt. Er bleibt bis zur 
VDW]XQJVJHPl�en Bestellung des n�chsten 
Vorstands im Amt. Das Amt eines Mitglieds 
des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden 
aus dem Verein. 

(5) Verschiedene Vorstands�mter k�nnen nicht in 
einer Person vereinigt werden. Der Vorstand 
fuhrt die Gesch�fte. Er hat die Mitglieder-
versammlung vorzubereiten, einzuberufen, zu 
OHLWHQ�XQG�LKUH�%HVFKO�VVH�DXV]XI�KUHQ� 

(6) Er bestimmt die Verwendung der eingegan-
genen Gelder nach dem Zweck des Vereins 
XQG� JLEW� GHQ� 0LWJOLHGHUQ� MlKUOLFK� GDU�EHU�
Rechenschaft entweder in der Mitglieder-
versammlung oder in einem Mitteilungsorgan 
des Vereins (z B im Jahresbericht des Oskar-
von-Miller-Gymnasiums). 

(7) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 
mindestens drei Mitgliedern beschlussf�hig. 
%HVFKO�VVH� ZHUGHQ� PLW� HLQIDFKHU� 6WLPPHQ-
mehrheit gefasst bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende bzw. sein nach 
Rangordnung bestimmter Vertreter. 

(8) 'HU�9RUVWDQG�EHVFKOLH�W��EHU�GLH�$XIQDKPH�
���� Abs. 2) und den Ausschluss����� Abs. 4) 
von Mitgliedern. 

(9) Der Vorsitzende leitet die Gesch�fte des Ver-
eins und erstattet in der Mitgliederversamm-
lung den Jahresbericht. 

(10) 'HU� 6FKULIWI�KUHU� I�KUW� LQ� GHU� 0LWJOLHGHU-
versammlung die Anwesenheitsliste und das 
3URWRNROO��(U�KDW�GLH�JHIDVVWHQ�%HVFKO�VVH�]X�
EHXUNXQGHQ� XQG� GLH� 1LHGHUVFKULIW� �EHU� GLH�
Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden 
zur Gegenzeichnung vorzulegen. 



(11) Der Kassier verwaltet die Kasse des Vereins 
XQG� I�KUW� %XFK� �EHU� DOOH� (LQQDKPHQ� XQG�
Ausgaben. Er hat der Mitgliederversammlung 
den Kassenbericht zu geben. Der Kassier 
nimmt Einzahlungen gegen alleinige Quittung 
in Empfang. 

(12) VRUVWDQG�XQG�.DVVHQSU�IHU�DUEHLWHQ�
ehrenamtlich. 

��6 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitglieder des Vereins bilden die 
Mitgliederversammlung. 

(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung 
geh�ren: 
- Neufestsetzung des Beitrags 

- �nderung der Satzung 

- Bestellung und Entlastung des Vorstands 

- :DKO�GHU�]ZHL�.DVVHQSU�IHU� 

(3) Die Mitgliederversammlung tritt nach Bedarf 
mindestens einmal im Jahr zusammen. 

(4) Sie wird durch den Vorstand mindestens zwei 
Wochen vor Versammlungstermin 
einberufen. 

(5) 'DU�EHU�KLQDXV�ZLUG�VLH�HLQEHUXIHQ��ZHQQ�HLn 
Drittel der Mitglieder die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
*U�QGH�YHUODQJW� 

(6) Die Einberufung erfolgt durch Entscheidung 
GHV�9RUVWDQGV� VFKULIWOLFK�� IHUQP�QGOLFK� RGHU�
durch Aushang im Schaukasten des Oskar-
von-Miller-Gymnasiums. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist beschluss-
IlKLJ��ZHQQ�GLH�(LQEHUXIXQJ�RUGQXQJVJHPl��
erfolgt ist. 

(8) %HVFKO�VVH� ZHUGHQ� PLW� GHU� 0HKUKHLW� GHU�
DEJHJHEHQHQ� J�OWLJHQ� 6WLPPHQ� JHIDVVW�� IDOOV�
die Satzung nicht etwas anderes verlangt. 

(9) �ber jede Mitgliederversammlung ist ein 
Beschlussprotokoll zu erstellen. 

��� Aufl�sung des Vereins������ BGB) 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung aufgel�st werden. Zu 
dem Beschluss ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der erschienenen Mitglieder erfor-
derlich. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

(3) Bei Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall 
VWHXHUEHJ�QVWLJWHU� =ZHFNH� IlOOW� GDV� 9HUHLQV-
verm�gen an den Freistaat Bayern, der es aus-
VFKOLH�OLFK� XQG� XQPLWWHOEDU� I�U� JHPHLQ-
Q�W]LJH��PLOGWlWLJH�RGHU�NLUFKOLFKH�=ZHFNH�]X�
verwenden hat. 
 

 

%HVFKORVVHQ�LQ�GHU�*U�QGXQJVYHUVDPPOXQJ�DP 8. November 1991,  

ge�ndert in der Mitgliederversammlung vom 24.06.1992. 


	˚Vereins der Freunde des Oskar-von-Miller-Gymnasiums“

